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Ordnung zur Prävention von sexuellem Miss-
brauch an Minderjährigen (Präventionsordnung)

Präambel

Der Ständige Rat der Deutschen Bischofskonferenz 
hat auf seiner Sitzung am 23. August 2010 in Fort-
schreibung der bisherigen Leitlinien aus dem Jahr 2002 
„Leitlinien für den Umgang mit sexuellem Missbrauch 
Minderjähriger durch Kleriker, Ordensangehörige und 
andere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Bereich 
der Deutschen Bischofskonferenz“ verabschiedet. Die-
se Leitlinien wurden durch Verfügung vom 23. August 
2010 für das Bistum Limburg in Kraft gesetzt (Amtsblatt 
2010, S. 420–424). Am 23. September 2010 hat die 
Vollversammlung der Deutschen Bischofskonferenz eine 
„Rahmenordnung zur Prävention von sexuellem Miss-
brauch an Minderjährigen im Bereich der Deutschen 
Bischofskonferenz“ verabschiedet (Amtsblatt 2010, 
S. 443–445).

Auf dieser Grundlage wird für das Bistum Limburg 
nachfolgende Präventionsordnung erlassen:

I. Geltungsbereich

§ 1 Geltungsbereich

(1) Diese Ordnung findet Anwendung auf kirchliche 
Rechtsträger und ihre Dienststellen, Einrichtungen 
und sonstigen selbständig geführten Stellen, die 
dem Diözesanbischof unmittelbar zugeordnet sind,

insbesondere die Diözese, die Kirchengemeinden, 
die Gesamtverbände von Kirchengemeinden so-
wie die sonstigen kirchlichen Rechtsträger in der 
Rechtsform der öffentlichen juristischen Personen 
des kanonischen Rechts. 

Diese Ordnung findet auch Anwendung auf alle(2)
sonstigen kirchlichen Rechtsträger und ihre Einrich-
tungen in Bezug auf ihre seelsorglichen, caritativen,
liturgischen oder sonstigen pastoralen Tätigkeiten,
Aufgaben oder Unternehmungen im Bereich der
Diözese Limburg. Zu den sonstigen kirchlichen
Rechtsträgern im Sinne von Satz 1 gehören insbe-
sondere die kirchlichen Vereine, (Jugend-)Verbände
und Stiftungen.

II. Personalauswahl

§ 2 Persönliche Eignung

Kirchliche Rechtsträger tragen Verantwortung(1)
dafür, dass nur Personen mit der Betreuung von
Kindern und Jugendlichen betraut werden, die
neben der erforderlichen fachlichen auch über die
persönliche Eignung verfügen.

Personen, die im Rahmen ihrer dienstlichen oder(2)
ehrenamtlichen Tätigkeit Kinder und Jugendliche
betreuen oder mit diesen regelmäßig in sonstiger
Weise Kontakt haben können, dürfen in keinem
Fall eingesetzt werden, wenn sie rechtskräftig we-
gen einer Straftat nach §§ 171,174 bis 184g, 225,
232 bis 233a, 234, 235 oder 236 des Strafgesetz-
buches verurteilt worden sind.

§ 3 Erweitertes Führungszeugnis

Zur Erfüllung ihrer Verpflichtung aus § 2 haben sich(1)
kirchliche Rechtsträger bei der Einstellung und im
regelmäßigen Abstand von fünf Jahren von den
eingesetzten Personen ein erweitertes Führungs-
zeugnis nach § 30a Abs. 1 des Bundeszentralre-
gistergesetzes vorlegen zu lassen.

Die Verpflichtung nach Absatz 1 gilt unabhängig(2)
vom Beschäftigungsumfang insbesondere hin-
sichtlich der Beschäftigung folgender Personen-
gruppen:

Kleriker und Kandidaten für das Weihe-1.
amt,
Ordensangehörige in einem Gestellungs-2.
verhältnis im Jurisdiktionsbereich des Diöze-
sanbischofs,

veröffentlicht in: 
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Pastoral- und Gemeindereferentinnen/en3.
sowie Anwärter/-innen auf diese Berufe.

Darüber hinaus gilt die Verpflichtung nach Abs. 1(3)
unabhängig vom Beschäftigungsumfang für alle
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den nachfol-
gend aufgeführten Bereichen, soweit sie Kontakt
mit Kindern und Jugendlichen im Sinne von § 2
Abs. 2 haben:

 Kirchengemeinden1.
 Kirchenmusik2.
 Kinder- und Jugendarbeit3.
 Kindertagesstätten4.
 Arbeit mit erwachsenen Schutzbefohle-5.
nen
 Schulen6.
 Krankenhäuser7.
 Bildungsarbeit8.
 Ehe-, Familien-, Lebens- und Erziehungsbe-9.
ratungsstellen einschließlich Telefonseelsor-
ge

Die Pflicht zur Vorlage eines erweiterten Führungs-(4)
zeugnisses besteht auch für andere vergleichbar
tätige Personen, die aufgrund der Art ihrer Tätig-
keit mit Kindern und Jugendlichen Kontakt haben
können. Hierzu zählen in der Regel Honorarkräfte,
Praktikanten, Freiwilligendienstleistende, Mehrauf-
wandsentschädigungskräfte (1-Euro-Jobber) und
Personen in Maßnahmen der Arbeitsförderung.
Das Nähere kann in einer Ausführungsbestimmung
geregelt werden.

Bereits eingesetzte Personen sind bis zum 30. Sep-(5)
tember 2011 zur Vorlage des erweiterten Füh-
rungszeugnisses aufzufordern.

§ 4 Verfahren

Das nach § 3 vorzulegende Führungszeugnis ist(1)
unmittelbar nach Zugang von der die Personalakte
führenden bzw. der in einer Ausführungsbestim-
mung bestimmten Stelle zu prüfen und danach in
einem verschlossenen Umschlag zur Personalakte
bzw. zu den Akten des Rechtsträgers zu nehmen.

Die durch die Beantragung und Vorlage des Füh-(2)
rungszeugnisses entstandenen Kosten sind vom
jeweiligen Rechtsträger zu erstatten. Die Höhe der
Kosten ist in geeigneter Form zu belegen. Ein An-
spruch auf Kostenerstattung besteht nicht, wenn
das Zeugnis im Rahmen einer Einstellungsbewer-
bung erstmalig vorgelegt wird.

§ 5 Regelung für Ehrenamtliche

Kirchliche Rechtsträger haben bei der Auswahl der(1)
im kinder- und jugendnahen Bereich eingesetzten
Ehrenamtlichen eine größtmögliche Sorgfalt im
Hinblick auf die Eignung dieser Personen anzu-
wenden.

Der Einsatz von Ehrenamtlichen bei der Beaufsich-(2)
tigung, Betreuung, Erziehung oder Ausbildung
Minderjähriger in der kirchlichen Kinder- und Ju-
gendarbeit und Katechese setzt in der Regel eine
nachgewiesene Schulung voraus, die der Präven-
tion von sexuellem Missbrauch an Minderjährigen
dient (vgl. § 10).

§ 6 Selbstverpflichtungserklärung

Alle gem. § 3 zur Vorlage eines erweiterten Füh-(1)
rungszeugnisses verpflichteten Personen sowie
alle im Bereich der kirchlichen Kinder- und Ju-
gendarbeit, der Arbeit mit erwachsenen Schutz-
befohlenen und der Katechese ehrenamtlich Tä-
tigen haben eine Selbstverpflichtungserklärung
abzugeben.

Die Selbstverpflichtungserklärung muss die Erklä-(2)
rung umfassen, dass die betreffende Person nicht
wegen einer der in § 2 Abs. 2 genannten Straftat-
bestände verurteilt worden ist und auch insoweit
kein Ermittlungsverfahren gegen sie eingeleitet
worden ist. Darüber hinaus ist eine Verpflichtung
aufzuerlegen, bei Einleitung eines Ermittlungsver-
fahrens dem Rechtsträger hiervon unverzüglich
Mitteilung zu machen.

Die Selbstverpflichtungserklärung hat dem vom Bis-(3)
tum vorgegebenen Muster in der jeweils aktuellen
Fassung zu entsprechen. Das Nähere kann in einer
Ausführungsbestimmung geregelt werden.

III. Aus- und Fortbildung

§ 7 Schulungen

Prävention von sexuellem Missbrauch an Minder-(1)
jährigen ist integraler Bestandteil der Aus- und
Fortbildung aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
sowie der ehrenamtlich im kinder- und jugendna-
hen Bereich Tätigen.

Dies erfordert insbesondere Schulungen zu Fragen2.
von
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 Täterstrategien,1.
 Psychodynamiken der Opfer,2.
 Dynamiken in Institutionen sowie begüns-3.
tigenden institutionellen Strukturen,
 Straftatbeständen und weiteren einschlägi-4.
gen rechtlichen Bestimmungen,
eigener emotionaler und sozialer Kompe-5.
tenz,
konstruktiver Kommunikations- und Kon-6.
fliktfähigkeit,
Umgang mit Nähe und Distanz.7.

§ 8 Schulung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
in leitender Verantwortung

Alle für den Bereich Kinder- und Jugendarbeit in lei-
tender Verantwortung Tätigen werden zu Fragen der 
Prävention von sexuellem Missbrauch geschult. Dabei 
bilden die Möglichkeiten zur Verbesserung des Wohls 
und des Schutzes von Kindern und Jugendlichen sowie 
Vorkehrungen zur Erschwerung von Straftaten einen 
Schwerpunkt. Die Schulungen sollen auch dazu befä-
higen, Dritte über diese Themen zu informieren. Das 
Nähere kann in einer Ausführungsbestimmung geregelt 
werden.

§ 9 Schulung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
mit Kinder- und Jugendkontakt

Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die bei ihrer Ar-
beit mit Kindern und Jugendlichen in Kontakt kommen, 
werden über die Prävention von sexuellem Missbrauch 
gründlich informiert. Sie sollen insbesondere Hinweise 
auf sexuellen Missbrauch erkennen und mit diesen an-
gemessen umgehen können. Das Nähere kann in einer 
Ausführungsbestimmung geregelt werden. 

§ 10 Schulung von Ehrenamtlichen

Die ehrenamtlich im kinder- und jugendnahen Bereich 
Tätigen werden in der Regel im Rahmen einer Schulung 
über die Prävention von sexuellem Missbrauch gründlich 
informiert. Sie sollen insbesondere Hinweise auf sexuel-
len Missbrauch erkennen und mit diesen angemessen 
umgehen können. Das Nähere kann in einer Ausfüh-
rungsbestimmung geregelt werden.

IV. Koordination und Beratung

§ 11 Präventionsbeauftragter

Für das Bistum wird ein Präventionsbeauftragter(1)
bestellt, der die Aufgaben einer Koordinationsstelle

wahrnimmt und insbesondere die diözesanen Ak-
tivitäten zur Prävention von sexuellem Missbrauch 
unterstützt und vernetzt. Die Bestellung erfolgt 
durch den Bischof für einen Zeitraum von drei Jah-
ren. Eine Wiederbestellung ist möglich. Der Prä-
ventionsbeauftragte kann mit anderen Bistümern 
gemeinsam bestellt werden.

Der Präventionsbeauftragte hat insbesondere fol-(2)
gende Aufgaben:

 Fachberatung bei der Planung und Durch-1.
führung von Präventionsprojekten,
 Vermittlung von Fachreferenten/innen,2.
 Beratung von Aus- und Weiterbildungsein-3.
richtungen,
 Weiterentwicklung von verbindlichen Qua-4.
litätsstandards,
 Information über Präventionsmaterialien5.
und -projekte,
 Vernetzung der Präventionsarbeit innerhalb6.
und außerhalb des Bistums,
 Öffentlichkeitsarbeit in Kooperation mit der7.
jeweiligen Pressestelle.

§ 12 Geschulte Fachkraft

Für jeden kirchlichen Rechtsträger wird eine ge-(1)
schulte Fachkraft bestellt, die ihn bei der nachhal-
tigen Umsetzung der Prävention von sexuellem
Missbrauch an Minderjährigen unterstützt.

Eine geschulte Fachkraft kann gemeinsam für meh-(2)
rere Rechtsträger bestellt werden.

§ 13 Beratungs- und Beschwerdewege

Die geschulte Fachkraft gem. § 12 steht in allen(1)
Fragen der Prävention von sexuellem Missbrauch
an Minderjährigen als Ansprechpartner bzw. in-
terne Beratungs- und Beschwerdestelle zur Verfü-
gung.

Jeder kirchliche Rechtsträger hat auch auf externe(2)
Beratungs- und Beschwerdewege hinzuweisen,
etwa in Fachberatungsstellen, den Jugendämtern
oder anderen Ombudsstellen.

V. Schlussbestimmungen

§ 14 Ausführungsbestimmungen

Die zur Ausführung dieser Ordnung erforderlichen Re-
gelungen trifft der Generalvikar.



- 53 -

§ 15 Inkrafttreten

Diese Präventionsordnung tritt am 1. Mai 2011 in 
Kraft.

Limburg, den 15. April 2011 + Dr. Franz-Peter Tebartz-van Elst

Az. 25A/40427/11/01/5 Bischof von Limburg




